
S A T Z U N G E N  D E R  G E M E I N D E  B A I N D T
● zum Bebauungsplan mit integrierter Grünordnung

und zu
● den örtlichen Bauvorschriften 

für das Gebiet

" 2 . F R I E D H O F S E R W E I T E R U N G  U N D  W O H N -  U N D 
M I S C H G E B I E T  G R Ü N E N B E R G S T R A S S E  U N D 
S T Ö C K L I S S T R A S S E “

Der Gemeinderat der Gemeinde Baindt hat in öffentlicher Sitzung 
am 07.10.2003 den Bebauungsplan "2. Friedhofserweiterung und 
Wohn- und Mischgebiet Grünenbergstraße und Stöcklisstraße" und 
die örtlichen Bauvorschriften "2. Friedhofserweiterung und Wohn- 
und Mischgebiet  Grünenbergstraße und Stöcklisstraße" aufgrund 
folgender Rechtsvorschriften als Satzungen beschlossen:

1. § 10 des Baugesetzbuchs (BauGB) idF vom 27.08.1997 (BGBl 
I, S.  2141),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom  23.07.2002 
(BGBl. I, S. 2850),

2. § 74 der Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) idF 
vom 08.08.1995 (GBl. S. 617), zuletzt geändert durch Gesetz 
vom 19.12.2000 (Gbl. S. 760).

3. §  4  der  Gemeindeordnung  für  Baden-Württemberg 
(Gemeindeordnung - GemO) idF vom 24.07.2000 (Gbl. S. 581), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.12.2000 (Gbl. S. 745),

4. Verordnung  über  die  bauliche  Nutzung  der  Grundstücke 
(Baunutzungsverordnung  -  BauNVO)  idF  vom  23.01.1990 
(BGBl  I, S.  132),  zuletzt  geändert  durch  Gesetz  vom 
22.04.1993 (BGBl I, S. 466),

5. Verordnung  über  die  Ausarbeitung  der  Bauleitpläne  und  die 
Darstellung  des  Planinhalts  (Planzeichenverordnung  1990  - 
PlanzV '90) vom 18.12.1990 (BGBl I, 1991 S. 58).
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§ 1
Räumlicher Geltungsbereich

Der  räumliche  Geltungsbereich  des  Bebauungsplanes  und  der 
örtlichen  Bauvorschriften  ergibt  sich  aus  der  Festsetzung  im 
zeichnerischen Teil des Bebauungsplans vom 14.05.2003. 

§ 2
Bestandteile der Satzungen

1. Der Bebauungsplan besteht aus dem
• zeichnerischen Teil vom 14.05.2003 und
• textlichen Teil vom 14.05.2003,

jeweils mit planungsrechtlichen Festsetzungen nach § 9 BauGB 
und

2. den örtlichen Bauvorschriften nach § 74 LBO mit
• zeichnerischen Teil vom 14.05.2003 und
• textlichen Teil vom 14.05.2003 .
• Für den Geltungsbereich des Bebauungsplans „Friedhof“ vom 

27.05.1968 mit 1. Änderung vom 29.08.1995 (durch nicht ausge-
füllte Rechtecke gekennzeichnet) gilt der Textteil mit planungs-
rechtlichen  Festsetzungen  und  örtlichen  Bauvorschriften  vom 
29.08.1995 weiterhin.

§ 3
Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO handelt, wer 
vorsätzlich oder fahrlässig den aufgrund von § 74 LBO erlassenen 
örtlichen Bauvorschriften 

• entgegen Ziff. 2 die Gebäudegestalt 
abweichend ausführt

• entgegen Ziff. 2.1.1 die Dachform
 abweichend ausführt

• entgegen Ziff. 2.1.2 die Dachneigung
 abweichend ausführt

• entgegen Ziff. 2.1.3 die Dachdeckung 
abweichend ausführt

• entgegen Ziff. 2.1.4 die Gaupen / Widerkehren
 abweichend ausführt

• entgegen Ziff. 2.2 die Einfriedungen
 abweichend ausführt

• entgegen Ziff. 2.3 Geländeveränderungen  abweichend aus-
führt

• entgegen Ziff. 2.4 die Freiflächengestaltung abweichend 
ausführt

• entgegen Ziff. 2.5 die Stellplätze  nicht herstellt
• Entgegen Ziff. 2.6 das Niederschlagswasser nicht ord-

nungsgemäß ableitet und versickert.

§ 4
Inkrafttreten
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Dieser Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften treten mit 
der  ortsüblichen  Bekanntmachung  nach  §  10  Abs.  3  BauGB  in 
Kraft.

Baindt, den 

    Buemann
(Bürgermeister)
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BEBAUUNGSPLAN U. ÖRTL. BAUVORSCHR. G E M E I N D E  B A I N D T
mit integrierter Grünordnung

TEXTTEIL
"2. FRIEDHOFSERWEITERUNG UND WOHN- UND MISCH-
GEBIET GRÜNENBERGSTRASSE UND STÖCKLISSTRASSE"

PLANZEICHNUNG  (s. zeichn. Teil)

PLANUNGSRECHTLICHE  FESTSETZUNGEN
Ohne Gültigkeit für die Flächen des bestehenden Friedhofes nach Bebauungsplan 
vom 27.05.1968 mit 1. Änderung vom 29.08.1995. Siehe dazu besonderen Textteil.

1. (§ 9 (1) 1. BauGB i. V. m. § 1 (3), (5), (6) 1. BauNVO)

1.1. (§§ 4, 6 BauNVO, § 1 (9) BauNVO, § 9 (1) 1., 15. BauGB)
NUTZUNGSART  / 
NUTZUNGSZWECK

Mischgebiet                                -MI -  
Die  in  §  6  (2)  8.  und  §  6  (3)  BauNVO  genannten 
Vergnügungsstätten und Spielhallen sind unzulässig. 
Allgemeines Wohngebiet,         - WA -  
Die in § 4 (3)  1.  und 2.  BauNVO genannten Nutzungen 
sind allgemein zugelassen.
öffentliche Grünfläche               - Friedhof -  
Die Grünfläche gliedert sich in:
- Grabfelder,
- Freie Grünfläche.

G r a b f e l d e r , dienen  der  Belegung  mit 
Gräbern.  Zulässig sind in diesem Bereich Grabmale und 
sonstige  mit  der  Grabstätte  verbundene  Einrichtungen 
(Zuwegungen, Pflanzbehältnisse).
F r e i e  G r ü n f l ä c h e n , auf  diesen  sind  mit  der 
Friedhofsnutzung verbundenen Einrichtungen und Anlagen 
zulässig  wie  z.  B.  Geräteschuppen, 
Wasserentnahmestellen,  Gartenabfallbehälter,  Sitzbänke, 
Wegflächen, Stützmauern,  sakrale Kunstwerke.  Die freien 
Grünflächen  können  langfristig  bis  zu  30%  als 
Erweiterungsflächen  für  Grabfelder  genutzt  werden. 
Innerhalb der Gewässerrandstreifen sind bauliche Anlagen 
nach § 2 (1) LBO ausgeschlossen.
private Grünflächen  
zur  Sicherung  von  Streuobstwiesen  und  Abstandsflächen 
zum bestehenden Friedhof. 

1.2. (§ 9 (1) 1. BauGB i.V.m. §§ 16 – 21a BauNVO)
NUTZUNGSMASS Wird bestimmt durch die Grundflächenzahl -GRZ- und -GFZ- 

als max. zulässiger Wert, s. zeichn. Teil. 
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1
.
2
.
1 (§ 16 (2) BauNVO)

GESCHOSSZAHL als max. zulässige Zahl, s. zeichn. Teil.

1.3. (§ 9 (2) BauGB) 
HÖHENLAGE Die Höhenlage der Gebäude (-EFH-) sind verbindlich auf den 

Bebauungsplan vorgeschlagenen Standorte bezogen. Wer-
den Gebäude abweichend vom vorgeschlagenen Standort 
erstellt,  ist  die  EFH entsprechend der Höhenabweichung 
des  vorhandenen  Geländerverlaufes  (  s.  Höhnlinien)  bis 
max. 0,3 m zu verändern.
Soweit die Grundstücke bereits bebaut sind, ist die vorhan-
dene  Höhenlage  der  Gebäude  maßgebend.  Bei  abwei-
chendem Standort dient die EFH des jeweils vorhandenen 
oder  benachbarten Gebäudes als  grundsätzlich  zu über-
nehmende Höhe. Abweichungen zur Anpassung an die je-
weilige Geländesituation sind bis max. 0,5 m zugelassen.

1.3.1. (§ 9 (1) 1. BauGB, § 18 (1) BauNVO) 
- GEBÄUDEHÖHEN Die  Wandhöhen  sind  als  max.  zul.  Höhe  festgesetzt,  s. 

Eintrag im zeichn. Teil.
Die  Wandhöhe  bemisst  sich  am  Schnittpunkt  der 
Außenwandflucht mit OK Dachhaut (-WH-), dies gilt auch bei 
Rücksprüngen.  Bei  Pultdächern  darf  das  gemittelte  Maß 
der Traufhöhen die festgesetzte max. zul. Traufhöhe nicht 
überschreiten. 
Zugelassen werden kann:
- bei loggienartigen Rücksprüngen (nur an einer Seite 

offener  Bauteil),  die  WH  in  der  Flucht  der 
traufnäheren  Außenwand  zur  Bemessung  der 
Traufhöhe

- bei Ausführung eines Aufschieblings kann die WH um 
max. 0,3 m zusätzlich erhöht werden.

Die Gebäudehöhen sind als max. zul. Höhe festgesetzt (s. 
zeichn.  Teil).  Bezugsebene  für  die  Wand-  und 
Gebäudehöhe ist die EFH (s. Festsetzung 1.3).

1.4. (§ 9 (1) 2. BauGB 
GEBÄUDESTELLUNG s. zeichn. Teil

1.5. (§ 9 (1) 2. BauGB i. V. m. § 22 (1), (2) BauNVO
BAUWEISE offene Bauweise    -o- 
1.5.1. (§ 22 (2) BauNVO)
- HAUSFORM Einzel- und Doppelhäuser 

1.6. (§ 9 (1) 2. BauGB, § 23 (3) u. (5) BauNVO)
ÜBERBAUBARE 
FLÄCHE

Diese  ist  festgelegt  durch  Baugrenzen,  s.  zeichn.  Teil. 
Stellplätze,  Garagen  und  Nebenanlagen  sind  auch 
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außerhalb der überbaubaren Fläche zulässig (s. dazu auch 
10.1) 

1.7. (§ 9 (1) 26. BauGB)
GELÄNDEAN-
PASSUNGEN

Aufschüttungen  und  Abgrabungen,  soweit  sie  zur 
Herstellung des Straßenkörpers erforderlich sind, sind auf 
dem Baugrundstück bis zu einer Höhe von 0,8 m und einer 
Tiefe von 1 m zu dulden.

1.8. (§ 9 (1) 21. BauGB)
GEH–  UND 
FAHRRECHT

s. zeichn. Teil., zur Bewirtschaftung der Parzelle Nr. 88. 

1.9. (§ 9 (1) 11. BauGB) 
VERKEHRSFLÄCHE - öffentlich – Straße, Gehweg, Parkplätze, s. zeichn. Teil. 

1.10. (§ 9 (1) 15. BauGB)
GRÜNFLÄCHE Privat –p-. Auf diesen Flächen sind bauliche Anlagen (S. § 

2  (1)  LBO)  ausgeschlossen.  (Öffentliche Grünflächen,  s. 
Ziff. 1.1). 

1.10.1. (§ 9 (1) 20. BauGB)
- BELEUCHTUNG Bei  der  Neuausstattung  von  Beleuchtungskörpern  im 

öffentlichen  Bereich  sind  –  zum Schutz  von  nachtaktiven 
Insekten – Natriumdampfniederdrucklampen zu verwenden. 
Die  Lampen  sind  mit  nach  unten  gerichteten  Lichtkegeln 
anzubringen,  soweit  dadurch  keine  Gefährdung  von 
Menschen zu befürchten ist.

1.11. (§ 9 (1) 25. a) u. b) BauGB) s. zeichn. Teil.
PFLANZUNGEN Die Erhaltung vorhandener Bäume und die Pflanzung von 

Bäumen  und  deren  Unterhaltung  ist  bindend.  Die 
Bepflanzung hat mit heimischen Laubbäumen zu erfolgen 
(s.  Pflanzliste)  Die  eingetragenen  Standorte  sind 
veränderbar.
Im Friedhofsbereich gilt:
Die  Bäume  in  den  ausgewiesenen  Flächen  sind 
schematisch  dargestellt  und  ihr  Standort  ist  nicht 
verbindlich. 
Mindestpflanzgrößen:
Hochstämme: StU 18/20; 3 x v.
Stammbüsche: 3 x v.; 200 – 250
Heister: 2 x v.; 250 – 30
Sträucher: 2 x v.; 60 – 100
Die Verwendung von Ziergehölzen ist nur im unmittelbaren 
Umfeld der Grabfelder gemäß Pflanzliste zulässig.

1.12. (§ 9 (7) BauGB) s. zeichn. Teil.
PLANBEREICH Grenze  des  räumlichen  Geltungsbereiches  des 

Bebauungsplanes, s. zeichn. Teil.
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Grenze  des  räumlichen  Geltungsbereichs  des 
Bebauungsplans  „Friedhof“  vom  27.05.1968  mit  1. 
Änderung vom 25.08.1995, s. zeichn. Teil.

1.13. (§ 1 (4) u. (8) BauNVO)
UNTERSCHIEDLI-
CHE NUTZUNG

Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung s. zeichn. Teil.
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                                    ÖRTLICHE  BAUVORSCHRIFTEN  
ohne Gültigkeit für die Fläche des bestehenden Friedhofs nach Bebauungsplan 
vom 27.05.1968 mit 1. Änderung vom 29.08.1995, s. dazu besonderen Textteil.
2. (§ 74 LBO - BW) 
ALLG. GESTAL-
TUNGSGRUND-
SÄTZE

Glänzende  sowie  stark  reflektierende  Materialien  sowie 
grelle  Farben  an  großflächigen  Außenbauteilen  sind 
unzulässig.
Die Außenwände und großflächigen Außenwandteile sind 
hell zu tönen.

2.1. (§ 74(1) LBO)
DÄCHER
2.1.1.

-
 
F
O
R
M

Dachform, s. zeichn. Teil (Satteldach – Schrägdach). Un-
tergeordnete  Gebäudeteile  können,  sofern  sie  sich  an 
einen Hauptbaukörper anlehnen, als Pultdach ausgeführt 
werden.

2.1.2.
- NEIGUNG

Bei Dächern nach 2.1.1. sind alle Gebäude inkl. Garagen, 
überdachte  Stellplätze  mit  geneigten  Dächern  in  Form 
und Material entsprechend denen des Hauptgebäudes zu 
versehen. Bei Anschluss eines Gebäudes an eine Grenz-
bebauung ist die Dachneigung des vorhandenen Grenz-
baus zu übernehmen.
Untergeordnete Gebäude und Bauteile können eine ab-
weichende Dachneigung haben, wobei eine Mindestdach-
neigung von 18° nicht unterschritten werden darf.

2.1.3.
- DECKUNGSMATERIAL

Ziegel oder Betondachsteine rot bis rotbraun.
Zusammenhängende Baukörper sind mit einer in Material 
und Farbe gleichen Dachdeckung zu versehen.
Anlagen zur Nutzung von Primärenergie (Sonnenkollekto-
ren, Photovoltaikanlagen) sind zulässig.  

2.1.4.
- DACHGAUPEN

Die Länge von Dachaufbauten darf  je  Traufseite  insge-
samt 1/3 der Traufseite nicht überschreiten. Widerkehren 
und Dacheinschnitte sind in die Ermittlung des Maßes ein-
zubeziehen.

2.2. (§ 74 (1) 5. LBO)
EINFRIEDUNGEN Einfriedungen des Friedhofes: In Form von Mauern und 

Zäunen,  max.  Höhe  2  m,  Zäune  als  Knotengitter, 
beidseitig eingepflanzt. Im gesamten Zaunbereich ist eine 
Bodenfreiheit  von  mindestens  8  –  10  cm  einzuhalten 
(Durchschlüpfmöglichkeit für Kleinsäuger).

2.3. (§ 74 (1) 5. LBO, (§ 11 (1) LBO))
GELÄNDE Der  bestehende  Geländerverlauf  (s.  Höhenlinien  im 

zeichn.  Teil)  ist  grundsätzlich  beizubehalten. 
Geländeveränderungen  sind  nur  zugelassen  zur 
Anpassung des Geländes an die
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- Geschossebenen
- Garagen
- Straßen  und  zur  Herstellung  der  Zufahrts-  und 

Zugangsflächen
- Flächen für Freisitzplätze

Geländeaufschüttungen  sind  erforderlich  für  die 
Unterbringung  des  Erdaushubs.  Die  Geländeauffüllung 
muss  über  den  gesamten  Bereich  gleichmäßig  verteilt 
erfolgen; Maximalhöhe der Erdaufschüttung 0,3 m.
(Abgrabungen für Garagenzufahrten oder zur Belichtung 
von Untergeschossräumen sind nicht zugelassen).

2.4. ( § 74 (1) 3. LBO)
FREIFLÄCHEN Versiegelte Flächen wie die Garagenzufahrten, sonstige 

Zugänge und Gehwege, Pkw-Stellplätze. Wenig benutzte 
Hofflächen,  Flächen  in  Gartenbereichen  usw.  sind 
weitgehend zu vermeiden. Soweit erforderlich sind diese 
Flächen mit sickerfähigem Belag (Kies, Pflaster mit breiter 
Fuge, Rasengittersteine) zu befestigen.

2.5. ( § 74 (2) 2. LBO)
STELLPLÄTZE Je Wohneinheit sind mindestens 2 Stellplätze herzustellen.

2.6. (§ 74 (3) 2 LBO) 
NIEDERSCHLAGS-
WASSER 

Das  auf  den  privaten  Grundstücken  WA  3  Flst.  239 
anfallende  Niederschlagswasser  darf  nicht  in  die 
Kanalisation  eingeleitet  werden,  sondern  muss  auf  den 
jeweiligen Grundstücken entweder versickert werden oder 
ist Zisternen zuzuführen. Der Überlauf der Zisternen bzw. 
Sickermulden  ist  dem  Regenwasserablaufkanal 
zuzuführen.  Die  Sickerflächen  sind  mit  mind.  30  cm 
Humus  oder  Humus-Sandgemisch  abzudecken  und  mit 
einer geeigneten Aussaat zu begrünen.
Die  Versickerungsflächen  sind  entsprechend  den 
anerkannten  Regeln  der  Technik  herzustellen  und  zu 
unterhalten.
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GRUNDSTÜCKE

HINWEISE                                                                              
Im  zeichnerischen  Teil  sind  nicht verbindlich  folgende 
Elemente enthalten:
•die Größe der Baugrundstücke,
•die Umrisse der vorgeschlagenen Gebäude,
•die Grundstücksgrenzen,
•die Lage der Garagen und Stellplätze im Bauquartier.
  

ARCHÄOLOGIE Sollten  im  Zuge  von  Baumaßnahmen  archäologische 
Fundstellen  (z.B.  Mauern,  Gruben,  Brandschichten,  o.  ä.) 
angeschnitten oder Funde gemacht werden (z.B. Scherben, 
Metallteile,  Knochen),  ist  das  Landesdenkmalamt,  Abt. 
Archäologische  Denkmalpflege,  unverzüglich  zu 
benachrichtigen.  Auf  § 20 Denkmalschutzgesetz  (DSchG) 
wird hingewiesen.

OBERFLÄCHEN-
WASSER

Um  das  anfallende  Niederschlagswasser  zu  reduzieren 
wird  aus  wasserwirtschaftlicher  Sicht  empfohlen  die 
Bodenversiegelung  auf  das  unvermeidliche  Maß  zu 
beschränken.
ÖFFENTLICHE FLÄCHEN:
/      Friedhof:   Wirtschaftshof,  Kompostierungsanlage, 

Hauptwege, Steilstücke der Nebenwege mit mehr als 5% 
Gefälle.

/      Parkierungsflächen:   Der  Ausbau  erfolgt  mit 
wasserdurchlässigem Material.

/      befestigten  Wege-  u.  Platzflächen:   das 
Oberflächenwasser  wird  über  großvolumige 
Sickermulden versickert.

WEITERER PLANUNGSBEREICH:
Es sind zur Flächenbefestigung Verfahren anzuwenden, die 
den  Boden  wenigstens  teilweise  offen  halten  z.  B. 
Rasengittersteine, Schotterrasen (s. Festsetzung 2.3).
Als  weitere  Maßnahme  zur  Reduzierung  des 
Oberflächenwassers  sollten  Zisternen  angelegt  werden, 
deren Wasser z. B. zur Bewässerung des Gartens genutzt 
wird.

GRUNDWASSER Grundwasserabsenkungen durch Hausdrainagen bzw. Ent-
wässerungsleitungen  parallel  der  Erschließungsleitungen 
sind nicht gestattet. Auf das Merkblatt „Grundwasserschutz“ 
wird verwiesen. Um in kritischen Bereichen Schadensfälle 
vorzubeugen,  ist  zu  überprüfen,  ob  auf  Untergeschosse 
verzichtet werden kann oder ob die im Grundwasserbereich 
oder  in  der  Nähe  von  Versickerungsmulden  liegenden 
Gebäudeteile wasserdicht ausgeführt werden.

REDUZIEREN  DES 
METALLGEHALTS 
IM REGENWASSER

Dachinstallationen  wie  Verwahrungen,  Dachrinnen  und 
Fallrohre aus Kupfer, Zink, Titanzink und Blei erhöhen den 
Metallgehalt im Regenwasser. Sie sollten aus Gründen des 
Gewässerschutzes deshalb vermieden werden. Alternative 
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Materialien  sind  beschichtetes  Zink  oder  Aluminium  und 
Kunststoffteile.

BAUGRUBENAUS-
HUB

Anfallendes  Aushubmaterial  ist,  soweit  möglich,  auf  dem 
eigenen Grundstück zu verteilen, s. Text 2.2.

ERDAUSHUB Erdbewegungen  in  größerem  Ausmaß  fallen  nicht  an. 
Anfallender Grabaushub (verdrängter Boden) wird über die 
Gemeindegärtnerei entsorgt.

STROMVERSOR-
GUNG

Entlang  der  öffentlichen  Straßen  und  Wege  sind  auf  den 
privaten  Grundstücksflächen in  einem Geländestreifen  von 
0,5 m Anlagen  für  die  Stromversorgung 
(Kabelverteilerschränke) zu dulden.

VERSICKERUNGS-
ANLAGEN

Im WA3 Flst. 239 ist das anfallende Dachflächenwasser auf 
dem  eigenen  Grundstück  bzw.  der  anschließenden 
Grünfläche zu versickern. Zulässig ist nur die Versickerung 
über  einen  belebten  Oberboden  (Humusschicht).  Ein 
Notüberlauf  an  die  bestehende  Kanalisation  ist 
herzustellen.  Im  Genehmigungsverfahren  zum 
Bauvorhaben  sind  Details  der  Versickerungsanlage 
nachzuweisen bzw. darzustellen. Arbeiten auf Flächen, die 
an die Versickerungsanlagen angeschlossen sind und zu 
einer Verschmutzung führen können (z. B. Autowaschen), 
sind verboten.

D                                PFLANZLISTE  
als Bäume: - Feldahorn (Acer campestre)

- Spitzahorn (Acer platanoides)
- Bergahorn (Acer pseudoplatanus)
- Hain-Weißbuche (Carpinus betulus)
- Rotbuche (Fagus sylvatica)
- Esche (Fraxinus excelsior)
- Vogelkirsche (Prunus avium)
- Stieleiche (Quercus robur)
- Gemeine Eberesche (Sorbus aucuparia)
- Winterlinde (Tilia cordata)
- Apfel - Hochstämme in Lokalsorten
- Birnen - Hochstämme in Lokalsorten

als Sträucher: - Hartriegel (Cornus sanguinea)
- Haselnuss (Corylus avellana)
- Pfaffenhütchen (Euonymus europaeus)
- Liguster, immergrün (Ligustrum vulgare atrov.)
- Liguster (Ligustrum vulgare)
- Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
- Schlehe (Prunus spinosa)
- Hundsrose (Rosa canina)
- Wolliger Schneeball (Viburnum lantana)

als Kletterpflanzen: - Waldrebe (Clematis vitalba)
- Gemeiner Efeu (Hedera helix)

Ziergehölze: im Um 
feld der Grabfelder

- Felsenbirne Amelanchier lamarckii
 - Scheinquitte Chaenomeles in Arten
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- Deutzie Deutzia in Arten
- Johanniskraut Hypericum in Arten und Sorten
- Kolkwizie Kolkwitzia amabilis
- Heckenkirsche Lonicera in Arten und Sorten
- Zierapfel Malus in Arten
- Pfeifenstrauch Philadelphus in Arten
- Latsche Pinus mugo mughus
- Fingerkraut Potentilla in Arten
- Zierkirsche Prunus in Arten
- Wild- Park- u. Strauchrosen in Sorten
- Johannisbeere Ribes in Arten und Sorten
- Spierstrauch Spiraea in Arten und Sorten
- Schneebeere Symphoricarpos in Arten
- Flieder Syringa in Arten
- Weigelie Weigela in Arten

Wildstaudengesell-
schaften im Randbe-
reich der Friedhofs-
flächen z.B.:

- Eisenkraut - Eselsdistel
- Esparsette - Färber-Kamille
- Färberginster - Färberwaid 
- Haferwurz - Herzgespann 
- Hundszunge - Kleinbl. Königskerze 
- Moschusmalve - Mutterkraut 
- Natterkopf - Nickendes Leimkraut 

-  Oder-
mennig - 
Rainfarn 
-  Rote 
Nachtnel-
ke
-  Roter 
Fingerhut 

- Seifenkraut - Skabiosenflockenblume 
- Süßholz-Tragant - Taubenkropf 
- Taubenskabiose - Wegwarte 
- Weiße Lichtnelke - Wiesenbocksbart 
- Wiesenflockenblume - Wiesenlabkraut 
- Wilde Karde - Wilde Kugeldistel 
- Wilde Malve - Wilde Möhre 
- Wilde Ochsenzunge - Wildes Leinkraut 
- Wollk. Kratzdistel
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BEGRÜNDUNG                                       zu den planungsrechtlichen Festsetzungen  
ohne Gültigkeit für die Fläche des bestehenden Friedhofs nach Bebauungsplan 
vom 27.05.1968 mit 1. Änderung vom 29.08.1995.

Notwendigkeit der Aufstellung
Das starke Bevölkerungswachstum der letzten 10 Jahre erfordert auf absehbare 
Sicht eine 2. Erweiterung des Friedhofes. Die jetzt ausgewiesene Erweiterungs-
fläche wurde durch Fallzahlen und Hochrechnungen ermittelt.
Zur Regelung der Bauflächen und der Grünflächen des Umfeldes des Friedhofes 
wurden Bereiche südlich der Grünenbergstraße und südöstlich der Stöcklisstraße 
in den Bebauungsplan einbezogen.

Übereinstimmung mit dem Flächennutzungsplan:
Durch  die  19.  Teiländerung des  FLN-Plans  des  Gemeindeverbandes  Mittleres 
Schussental  (Zieljahr  2000)  wurde  die  Grundlage  für  den  Bebauungsplan  ge-
schaffen. Die 19. Teiländerung ist seit dem 24.05.2003 rechtswirksam. Nördlich 
der Stöcklisstraße ist im Flächennutzungsplan eine Wohnbaufläche geplant.

Ziele der Planung:
Mit dieser Planung soll, wie zuvor angeführt innerhalb der bebauten Zonen im Ml, 
WA eine geordnete städtebauliche Entwicklung erreicht werden.
Für  die  Fläche  des  seitherigen  Friedhofes  besteht  ein  Bebauungsplan  vom 
27.05.1968, zuletzt geändert am 29.08.1995. Die Planung wurde übernommen. 
Dieser Bebauungsplan mit textlichen Festsetzungen hat weiterhin Gültigkeit.
In die Abgrenzung der Friedhofserweiterung nach Süden ist eine neue Straße ein-
bezogen, die später das Baugebiet "Vocken" von Osten her erschließen soll. Die 
Straße wurde so gelegt, dass der bestehende Streuobstbestand möglichst wenig 
beeinträchtigt wird.
Zur Abrundung der Bebauung werden 3 Wohnhäuser im WA3 Flst. 239 geplant. 
Die im Südwesten vorgelagerte Streuobstwiese wird als private Grünfläche in den 
Bebauungsplan übernommen. Dadurch soll die Einbindung in die freie Landschaft 
dauerhaft gesichert werden.
Entlang der Stöcklisstraße werden zusätzliche Parkierungsflächen für den Fried-
hof geschaffen. Die seitherigen Notunterkünften werden abgebrochen.

Erschließung
Die Planungsflächen (Friedhof, WA1 bis WA3, Ml und private Grünflächen) sind 
von der Grünenbergstraße und der Stöcklisstraße erschlossen (Straße, Wasser, 
Abwasser, Energie). Die Stöcklisstraße wird auf ein Fahrbahnprofil von 5,0 m und 
einem einseitigen Gehweg von 1,5 m Breite ausgebaut.
Eine weitere Erschließung dieser Flächen ist nicht erforderlich und auch nicht vor-
gesehen.

Planungsrechtliche Festsetzungen
Die vorhandene Bebauung soll  in Art,  Dichte und Gestalt  weitgehend erhalten 
bleiben. Die Art der baulichen Nutzung ist dementsprechend als Wohngebiet bzw. 
als Mischgebiet  festgesetzt.  Die Allgemeinen Wohngebiete gliedern sich in ein 
WA1, WA2 und WA3 wegen des unterschiedlich festgesetzten Maßes der Nut-
zung sowie der unterschiedlichen Dachform und Höhe der Bebauung.
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Wegen zu befürchtender Störungen der vorhandenen und geplanten Wohnnut-
zung wie auch dem vorhandenen Friedhof wurden Vergnügungsstätten ausge-
schlossen. Allgemein zugelassen wurden hingegen die in § 4 (3) BauNVO ge-
nannten Anlagen. Dies wegen der zentralen Lage bei der Ortsmitte und der be-
reits vorhandenen Nutzung eines Gastronomiebetriebes.
Das Ausweisen der Grünflächen soll die bestehenden Grünflächen sichern, teil-
weise mit ihrem Bestand an Streuobstbäumen.
Die überbaubare Fläche ist großflächig als Baustreifen gewählt um einen Gestal-
tungsspielraum für die Bebauung und deren künftige Entwicklung zu ermöglichen. 
Wesentlich ist dabei, dass das Maß der Nutzung durch die GRZ und GFZ be-
schränkt wird. Beim Berechnen des zulässigen Nutzungsmaßes können die im 
Bebauungsplan festgesetzten Grünflächen nicht  in die Berechnung einbezogen 
werden, da sie kein Bauland im Sinne von § 19 (3) BauNVO darstellen.

Bodenordnende Maßnahmen
Bodenordnende Maßnahmen sind nicht erforderlich.

Ausmaß und Nutzung
öffentl. Grünfläche (Friedhof) ca. 9.620 m² 28,9 %
davon Wald 340 m²

private Grünflächen ca. 8.560 m² 25,8 %
Parz. 82 + 82/2 3.590 m²
davon Wald 200 m²

Parz. 90 1.820 m²
Bereich Parz. 240 1.260 m²
Bereich südwestl Stöcklisstr. 1.890 m²
Bauflächen ca. 12.300 m² 37,0 %
davon MI 2.300 m²

Verkehrsflächen ca. 2.750 m² 8,3 %
davon Fläche zur Erschließung Gebiet Vocken 1.050 m²

Gesamtplanungsfläche ca. 33.230 m² = ~ 3,3 ha
davon Bau- und Erschließungsflächen 15.050 m² 

100,0 %

BEGRÜNDUNG                                                        zu den örtlichen Bauvorschriften  
Private Garagen und Stellplätze
Der öffentliche Nahverkehr in Baindt erfolgt in Streckenführung und Zeittakt nicht 
so dicht, dass auf den privaten PKW verzichtet werden könnte. Die Entfernung zur 
nächstgelegenen Bushaltestelle zu Teilen des Baugebietes beträgt bis zu 1 km. 
Es ist deshalb davon auszugehen, dass in den Familien ein Zweit- und Drittwagen 
gehalten wird. Der über den auf dem Grundstück nachzuweisenden Stellplatz je 
Wohnung hinausgehende Stellplatzbedarf kann auf den öffentlichen Straßen nicht 
untergebracht werden. Die im östlichen Bereich ausgewiesenen Stellplätze müs-
sen  den Besuchern des Friedhofs und den Trauergästen vorbehalten werden. Bei 
großen Beerdigungen ist damit zu rechnen, dass die öffentlichen Straßenflächen oh-
nehin belegt sind. Es wurde deshalb im Bebauungsplan festgesetzt, dass je Woh-
nung zwei Stellplätze oder Garagen nachgewiesen werden.
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BESTANDSBEWERTUNG,    EINGRIFFSANALYSE    UND  AUSGLEICHSMASSNAH  -  
MEN ZUM § 1a BauGB

BESTAND UND BESTANDSBEWERTUNG 
Die Bewertung des betroffenen Landschaftsteiles vor  dem geplanten Eingriff  wird 
nachfolgend anhand der Umweltbereiche Boden, Wasser, Klima, Flora und Fauna 
sowie bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion aufgezeigt.

· Boden
Das Plangebiet  liegt  im Bereich der  Grundmoräne der  Würmeiszeit.  Vorherr-
schende Bodenart ist kiesiger Lehm. Vorherrschender Bodentyp ist Parabraun-
erde.

Momentane Nutzung des Plangebietes:
Westlicher Bereich, Flurstücke 82/2, 82, 83
Obstwiese, Schafweide
bereits baulich genutzte Fläche

Nördlicher Bereich, Flurstück 90
Hausgarten, Obstwiese
bereits baulich genutzte Flächen

Östlicher Bereich (geplante Friedhofserweiterung)
an der Stöcklisstraße Wohncontainer
Obstwiese (9 Hochstämme)
Ackerfläche

Östlicher Bereich
Bebauung mit zugehörigen Gartenflächen nordöstlich der Stöcklisstraße (Flur-
stücke 240/2, 240/4 und 240/1)
zur Bebauung vorgesehene bzw. private Grünfläche südwestlich der Stöcklis-
straße (Teilfläche Flurstück 239)

· Wasser 
Eine Belastung des Grundwassers ist für den gesamten Planbereich nicht anzuneh-
men. Bezüglich des Oberflächenwassers existiert eine Belastung für den ackerbau-
lich genutzten Teil der Parzelle 239 durch Düngung. Im Bereich der geplanten 
Friedhofserweiterung tangiert ein Nebenzufluss des Sulzmoosbaches das Plan-
gebiet. Dieser Bach durchfließt den westlichen Teil des Plangebietes bevor er in 
den Sulzmoosbach mündet.

Klima
Die landwirtschaftlich genutzte Fläche östlich des bestehenden Friedhofes be-
günstigt aufgrund der Muldensituation die Entstehung von Kaltluft  (Höhenlage 
ca. 448 - 491 m.ü.NN. ).

Flora. Fauna, Biotope
a) Westlicher u. nördlicher Bereich sowie Bereich nordöstlich der Stöcklisstraße: 

teilweise  bebaute  Flächen  mit  angrenzenden  Hausgärten,  überwiegend 
gärtnerische Bepflanzung mit einzelnen Obstbäumen

b) geplanter Friedhofserweiterungsbereich und östlich angrenzender Bereich 
(Parzelle 239):
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landwirtschaftliche Nutzung als Acker und Obstwiese (Bestand 23 Apfel-Hoch-
stämme). Hier existierten im Grenzbereich zum bestehenden Friedhof am Bach 
Reste der ehemaligen Schluchtwald-Vegetation (Eichen, Eschen, Weiden) mit 
hohem  Biotopwert.  Der  bestehende  Streuobstbestand  bietet  wertvollen  Le-
bensraum für Vögel und Kleinsäuger.

· Landschaftsbild
Das Plangebiet liegt im Umfeld des bestehenden Friedhofs östlich des Ortes 
Baindt. Das geplante Friedhofserweiterungsgebiet ist aufgrund der Muldenlage 
in der Fernwirkung nicht einsehbar.

· Erholung
Die das Plangebiet  tangierende,  bzw.  querende Stöcklisstraße bietet  sich für 
Spaziergänge Richtung Grünenberg und in den Humpißwald an.

EINGRIFFSBEWERTUNG

Die  Eingriffsintensität  beschreibt die Auswirkungen der geplanten Maßnahmen auf 
die vorhandene Fläche. Das Plangebiet hat insgesamt einen Umfang von ca. 3,3 ha. 
Von Bau- bzw. Erschließungsmaßnahmen sind jedoch lediglich ca. 1,5 ha betroffen.

Die  Eingriffserheblichkeit  beschreibt  die  weiteren  Wirkungen  der  geplanten  Maß-
nahmen auf die bestehenden ökologischen und landschaftsästhetischen Funktionen 
des Gebietes.

· Boden
Durch die geplanten Maßnahmen entstehen bedingt Einwirkungen durch Mut-
terbodenabtrag, Verdichtung und Versiegelung von Flächen. Davon betroffen 
ist allerdings nur der Bereich Friedhofserweiterung sowie die zur Überbauung 
vorgesehene  Fläche  der  Parzelle  239.  Betroffen  sind  ausschließlich  bisher 
landwirtschaftlich genutzte Flächen.

Wasser
Einwirkungen in den Wasserhaushalt entstehen durch Kanalisierung und teil-
weise verstärkten Oberflächenwasserabfluss. Dies betrifft die von der Planung 
in  Anspruch genommenen Bereiche der  Parzelle  239.  Für  den Bereich der 
Friedhofserweiterung sind bedingt durch die Grabnutzung Einwirkungen auf die 
Grundwasserverhältnisse  möglich.  Oberflächengewässer  sind  durch  die  ge-
planten Maßnahmen nicht betroffen.

Flora, Fauna, Biotope
Ein Eingriff erfolgt hier nur im Bereich der Parzelle 239 (Friedhofserweiterung 
und Wohngebietsfläche an der Stöcklisstraße). Hier sind von der Planung 
Flächen  mit  geringem  bis  hohem  Biotopwert  betroffen.  Ein  Verlust  von 
9 Obsthochstämmen ist zu erwarten. 14 Obstbäume können erhalten und in 
ihrem Bestand gesichert werden. Ebenfalls im Bestand gesichert wird der 
Gehölzsaum im Grenzbereich zum bestehenden Friedhof.
Die bestehenden landwirtschaftlich genutzten Flächen erfahren durch die Um-
nutzung zum Friedhof aufgrund naturnah ausgerichteter Gestaltung eine ökolo-
gische Aufwertung. Nur die unmittelbaren Grabfeldbereiche erhalten Rasenflä-
chen bzw. wassergebundene Wegbeläge. Die Friedhofsrandbereiche werden 
extensiv bewirtschaftet.
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Im Bereich der geplanten Gehölzstrukturen können sich wertvolle Krautfluren 
bzw. Wildstaudengesellschaften entwickeln. Auch bieten Friedhöfe aufgrund 
ihrer vielfältigen und abwechslungsreichen Strukturen Vögeln und Kleinsäu-
gern wertvollen Lebensraum.

Landschaftsbild
Eine Veränderung des Landschaftsbildes ist  ebenfalls nur im Bereich der 
Parzelle 239 zu erwarten. Der Charakter der geplanten Friedhofserweite-
rung  mit  umfangreichen  Pflanzmaßnahmen  ist  der  bestehende  Situation 
kaum  abträglich.  Die  geplante  Bebauung  WA3  ergänzt  die  vorhandene 
Streubebauung WA2 und ist durch den vorhandenen Streuobstbestand gut 
eingegrünt.

Erholung
Die "Spazierwegfunktion" der Stöcklisstraße wird durch die geplanten Maß-
nahmen nicht beeinträchtigt.

EINGRIFFSMINDERUNG

Eingriffsmindernde Maßnahmen gleichen die durch den geplanten Eingriff zu er-
wartenden Störungen im Naturhaushalt nicht aus. Sie vermindern aber die Erheb-
lichkeit des Eingriffes.

Für die geplante Maßnahme sollen nachfolgend aufgeführte eingriffsmindernde 
Maßnahmen zur Durchführung kommen:

•Verwendung versickerungsfähiger Beläge im Bereich der geplanten Friedhofs-
erweiterung

•Vermeidung von  versiegelten  Flächen im Bereich der  geplanten Bauflächen 
Weitestgehende Erhaltung bestehender Gehölzstrukturen durch Pflanzbindung 
im Zaunbereich Durchschlupfmöglichkeit für Kleinsäuger (z.B. Igel)

•Sicherung bestehender Streuobstbäume mittels Pflanzbindung (14 Bäume)

AUSGLEICHSMASSNAHMEN

Ausgleichsmaßnahmen sind Maßnahmen, die geeignet sind, durch den geplanten 
Eingriff verursachte Störungen und Verluste des Naturhaushaltes auszugleichen 
oder zu ersetzen.
Nachfolgend aufgeführte Ausgleichsmaßnahmen sind geplant:
großzügige Bepflanzung des Friedhofserweiterungsbereiches, dabei:

•Anlage von naturnah gepflegten Flächen im Randbereich der Grabfelder, im ge-
samten Bereich der Friedhofsabgrenzung und der sonstigen Grünstrukturen der 
Friedhofserweiterungsfläche. 

•Ergänzung des bestehenden Streuobstbestandes, mit Obstbäumen in Lokalsor-
ten (6 Bäume). Weitere Ersatzpflanzungen in Form von Obstbäumen im Fried-
hofsbereich sind nicht sinnvoll, ebenso sollte der Streuobstbestand westlich der 
Bebauung WA3 nicht weiter verdichtet werden.

•Ausweisung und Sicherung von privaten Grünflächen im Umfeld  des beste-
henden Friedhofbereiches.

•Pflanzung einer Baumreihe an der neuen Erschließungsstraße.
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FOLGERUNGEN

Die geplanten Maßnahmen im Bereich des Bebauungsplanes "2. Friedhofserwei-
terung -  Grünenbergstraße"  stellt  bezüglich  des Naturhaushaltes  einen Eingriff 
dar. Betroffen sind allerdings nur Flächen im Bereich der Parzelle 239 (Friedhofs-
erweiterung und Bebauung WA3).
Hinsichtlich der Faktoren Boden und Wasser entstehen durch die Umnutzung kei-
ne gravierenden Auswirkungen. Die bestehenden ökologischen Strukturen wer-
den weitgehend erhalten und gesichert, abgängige Obsthochstämme können nur 
teilweise ersetzt werden, ersatzweise erfolgt die Pflanzung einer Baumreihe ent-
lang der Erschließungsstraße zwischen Friedhoferweiterungsbereich und WA3.
Bezüglich des Landschaftsbildes und der Erholungsfunktion wirkt sich die geplan-
te Maßnahme nicht negativ aus. 
Zusammenfassend  wird  durch  die  geplanten  eingriffsmindernden  und  ausglei-
chenden Maßnahmen ein Ausgleich des Eingriffes möglich.
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GEMEINDE BAINDT,
BEBAUUNGSPLAN MIT INTEGRIERTER GRÜNORDNUNG UND

ÖRTLICHEN BAUVORSCHRIFTEN
"2. FRIEDHOFSERWEITERUNG UND WOHN- UND MISCHGEBIET 

GRÜNENBERGSTRASSE UND STÖCKLISSTRASSE"

GEFERTIGT: KREISPLANUNGSAMT RAVENSBURG 
Parkstraße. 9, 
88212 Ravensburg 
E-Mail: PL@Landkreis-Ravensburg.de 
TEL.   0751 / 85-380
FAX    0751 / 85-555 14.05.2003 LUTZ (DIPL.-ING. FH)

ANERKENNUNG DES 
PLANENT  WURFS:  

GEMEINDERAT 
DER GEMEINDE BAINDT 

BUEMANN (BM)
SATZUNGSBESCHLUSS: GEMEINDERAT 

DER GEMEINDE BAINDT

BUEMANN (BM)

                                        VERFAHRENSVERMERKE  

AUFSTELLUNGSBESCHLÜSSE GEFASST
(Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften)

§ 2 (1) S. 1 BAUGB
§ 74 (1) LBO

AM 03.03.1998

ORTSÜBLICHE BEKANNTMACHUNG  DER AUFSTELLUNGS-
BESCHLÜSSE ERFOLGT (Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften) § 2 (1) S. 2 BAUGB 

AM 24.04.1998 / 
01.08.2003

FRÜHZEITIGE  BÜRGERBETEILIGUNG  DURCHGEFÜHRT 
         (Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften)

§ 3 (1) S. 1 BAUGB AM 29.04.1998

ANHÖRUNG  DER  TRÄGER  ÖFFENTLICHER  BELANGE 
DURCHGEFÜHRT (Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften)

§ 4 BAUGB
AM 23.04.1998 / 

28.07.2003
PLANENTWÜRFE UND AUSLEGUNG VOM GEMEINDERAT 
BESCHLOSSEN (Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften)

§ 3 (2) S. 1 BAUGB AM 01.12.1998

BEKANNTMACHUNG DER ENTWURFSAUSLEGUNG
(Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften)

§ 3 (2) S. 1 BAUGB AM 29.01.1999

ÖFFENTLICHE AUSLEGUNG DER ENTWÜRFE FÜR DIE ZEIT 
       (Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften)

§ 3 (2) S. 1 BAUGB

VOM 08.02.1999  BIS 08.03.1999 / VOM 08.08.2003 BIS 08.09.2003

BEI DER GEMEINDEVERWALTUNG BAINDT 
SATZUNGSBESCHLÜSSE VOM GEMEINDERAT GEFASST 
      (Bebauungsplan und örtliche Bauvorschriften)

§ 10 BAUGB
§ 74 (1) LBO

AM 13.04.1999 / 
07.10.2003

ÖFFENTL. BEKANNTMACHUNG UND INKRAFTTRETEN DES 
BEBAUUNGSPLANES UND  DER ÖRTL. 
BAUVORSCHRIFTEN

§ 10 (3) BAUGB AM
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